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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der von Ihnen gemäß § 94 SGB V vorgelegte o. g. Beschluss vom 18. Juli 2024 

über eine Änderung der Richtlinie zur datengestützten einrichtungsübergrei-

fenden Qualitätssicherung wird nicht beanstandet. 

Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

Zur Regelung im neuen § 12 Absatz 4 Teil 2 QS PM DeQS-RL: 

Von Seiten des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) wird die Regelung 

so verstanden, dass bis zu einer Änderung der Richtlinie weder Qualitätsindika-

toren zum Verlegungsgeschehen erhoben und ausgewertet noch Maßnahmen 

einschließlich eines Stellungnahmeverfahrens im Sinne des § 17 Teil 1 DeQS-

RL eingeleitet werden. Ausweislich der Tragenden Gründe zum o.g. Beschluss 

sollen perspektivisch Qualitätsindikatoren sowie „Handlungsanschlüsse mit 

dem Ziel der Qualitätsverbesserung“ vom Institut für Qualitätssicherung und 

Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) entwickelt werden. Die gewonne-

nen Erkenntnisse zum Verlegungsgeschehen sollen übergangsweise in den 

Rückmeldeberichten den teilnehmenden Krankenhäusern sowie in 
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länderbezogenen Auswertungen an die Landesarbeitsgemeinschaften (LAGen) 

zurückgemeldet werden. Weiterhin sollen die Erkenntnisse zum Verlegungsge-

schehen auf der Webseite www.perinatalzentren.org veröffentlicht werden,  

soweit dies in der Richtlinie über Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Ver-

sorgung von Früh- und Reifgeborenen (QFR-RL) vorgesehen ist. Die Veröffent-

lichung auf der Webseite sowie die Rückmeldung an die Krankenhäuser und 

die LAGen sollen dabei ohne Bewertung des festgestellten Verlegungsgesche-

hens erfolgen.  

BMG geht davon aus, dass die o.g. Entwicklungen kurzfristig erfolgen, sodass 

zeitnah die qualitative Bewertung des Verlegungsgeschehens erreicht wird. 

Zur Regelung im neuen § 12 Absatz 3 Teil 2 QS PM DeQS-RL: 

BMG-seitig wird davon ausgegangen, dass das IQTIG zeitnah das modifizierte 

Stellungnahmeverfahren für die Bewertung der Follow-Up-Indikatoren erar-

beiten und der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) – soweit erforderlich – 

auf dieser Basis konkretisierende Änderungen in der Richtlinie und der Spezifi-

kation vornehmen wird. Erforderliche Festlegungen müssen rechtzeitig vor 

Einleitung der Stellungnahmeverfahren zu den Daten aus dem Erfassungsjahr 

2025 in 2026 getroffen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

Dr. Josephine Tautz 


